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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit September ist das neue Schulungsprogramm des 1. Halbjahres 2026 zur Anmeldung

freigeschaltet.

Im ersten Halbjahr stehen die MAV Neuwahlen im Mittelpunkt. Hierzu finden im Januar in Karlsruhe

und Heidelberg zwei eintägige Wahlvorstandschulungen statt.

Für Mitarbeitendenvertretungen, die sich zur Wiederwahl stellen, haben wir im 1. Quartal zwei

wichtige Schulungen geplant, für die es dringend weitere Anmeldungen braucht.

Vom 26.-29.01.2026 bieten wir den Grundkurs II - Arbeitsrechtliche Grundlagen- im Onlineformat an

(Kurs 03/26). Vom 02.-05.02.2026 gibt es im Haus der Kirche in Bad Herrenalb den Grundkurs III -

Tvöd_ (Kurs04/26).

Schaut gerne auf www.ga-baden.de  und meldet euch gleich an!
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Die Landessynode hat unser neues MVG Baden beschlossen.

Am Vormittag des 23.10.2025 hat die Landessynode über die Veränderungen in unserem MVG

Baden abgestimmt. Die Beschlussvorlage kam aus einer Arbeitsgruppe der Arbeitsrechtlichen

Kommission, in der auch zwei Mitglieder vom Gesamtausschuss beteiligt waren. In dieser

Arbeitsgruppe konnten viele Änderungen einstimmig geklärt werden. In sechs Punkten waren wir uns

bis zum Schluss nicht einig geworden. Diese Punkte wurden der Synode mit einer ausführlichen       

Begründung vorgelegt:

·       Wahlberechtigung von Mitarbeitenden in Elternzeit

·       Möglichkeit, dass bei einer Neuwahl innerhalb der Amtszeit nicht der Wahlausschuss, sondern

die                 zurückgetretenen MAV-Mitglieder das Amt komissarisch weiterführen dürfen          

·       Verschlechterung beim Kündigungsschutz für MAV-Mitglieder

·       Beschränkung des Informationsrechts bei Bruttolohnlisten

·       Verschlechterung der Freistellungs- und Schulungsansprüchen von

Schwerbehindertenvertretungen

·       Einschränkung der Zuständigkeit und Entfallen von Fristen bei der Stufenvertretung des             

                  Gesamtausschusses                       

Leider hat die Synode keinem unserer Anträge stattgegeben.

Das neue MAV Baden gilt ab dem 01.11.2025 bzw. ab der Veröffentlichung des Textes durch den

EOK.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der Gazette.

Euer Gesamtausschuss
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